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Bekanntmachungen des Landkreises Märkisch-Oderland 
 
Beschluss des Werksausschusses des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland 
(EMO) vom 25.04.2018 
Am 25.04.2018 führte der Werksausschuss des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland 
(EMO) seine 19. Sitzung durch. 
 
Der Werksausschuss des Entsorgungsbetriebes Märkisch-Oderland (EMO) stimmte der 
Beschlussvorlage Nr. 2018/EM/437 im Nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu. 
(Beschlusstext und Beschluss Nr. 2018/EM/2-18) 
 
 
 
Beschlüsse des Kreisausschusses vom 09.05.2018 
 
Am 09.05.2018 führte der Kreisausschuss seine 27. Sitzung durch. 
 
Der Kreisausschuss 
bereitete die 30. Sitzung des Kreistages Märkisch-Oderland für den 06.06.2018 vor. 
 
 
 
 
Beschlüsse des Kreistages vom 06.06.2018 
 
 
 
Am 06.06.2018 führte der Kreistag seine 30. Sitzung durch. 
 
Der Kreistag nahm  
eine Information des Landrates zur aktuellen Situation im Landkreis;  
einen Bericht des Kreisseniorenbeirates; 
einen Bericht zur Durchführung des Modellversuches zur Bioabfallsammlung und
–verwertung mittels Bioabfalltonne im Landkreis Märkisch-Oderland 
entgegen.  
                   
                                                                                                                       
Der Kreistag beschloss zur Unterstützung der Seniorenarbeit im Landkreis Märkisch-Oderland 
den Maßnahmeplan für Senioren 2017-2025 
(Beschlussvorlage Nr. 2018/KT/447; Beschluss Nr. 2018/KT/307-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss die Richtlinie für die Geldanlage des Landkreises Märkisch-Oderland  
(Beschlussvorlage Nr. 2018/KT/439 Beschluss Nr. 2018/KT/308-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss die Fortschreibung des Teilplans der Jugendhilfeplanung 
„Kindertagesbetreuung“ für den Zeitraum 2016-2020 
(Beschlussvorlage 2018/KT/424; Beschluss Nr. 2018/KT/309-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss, die freiwillige flächendeckende Biotonne im Landkreis Märkisch-
Oderland einzuführen. Der Kreistag beschloss die Verlängerung zur Durchführung des 
Modellversuchs Biotonne im Landkreis Märkisch-Oderland bis 31.05.2019 
(Beschlussvorlage 2018/KT/427; Beschluss Nr. 2018/KT/310-30) 
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Der Kreistag beschloss die Veräußerung des mit dem sogenannten „Märkischen 
Mittelflurhauses“ bebauten Grundstückes in 16259 Bad Freienwalde (Oder), OT Altranft, Am 
Anger 20 bestehend aus dem Flurstück 317 der Flur 3 in der Gemarkung Altranft mit einer 
Gesamtfläche von 932 m², zu einem Preis von 1,00 € an Frau Kiri Westphal und Herrn Mats 
Ciupka. 
(Beschlussvorlage 2018/KT/428; Beschluss Nr. 2018/KT/311-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss die Entbehrlichkeit des mit dem Schloss, dem Teehäuschen und dem 
Gärtnerhaus bebauten Grundstückes in 16259 Bad Freienwalde (Oder).  
Der Landrat wurde beauftragt die europaweite Ausschreibung zur Veräußerung vorzubereiten 
und vor Veröffentlichung dem Kreistag zur Bestätigung vorzulegen. 
(Beschlussvorlage 2018/KT/436; Beschluss Nr. 2018/KT/312-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss die ÖPNV-Investitionsliste 2018/3 
(Beschlussvorlage 2018/KT/438; Beschluss Nr. 2018/KT/313-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss, den Zuschlag für die Deckenerneuerung/Ertüchtigung Sommerweg 
an der Kreisstraße K 6401 von Ortsausgang Niederjesar bis Ortseingang Döbberin an das 
Bauunternehmen Matthäi GmbH & Co. KG, Caputher Chaussee 3 14552 Michendorf zu 
erteilen. 
(Beschlussvorlage 2018/KT/440; Beschluss Nr. 2018/KT/314-30)  
 
 
Der Kreistag beschloss, den Zuschlag für die Ertüchtigung des Sommerweges an der 
Kreisstraße K 6401, Abs. 10, von km 0,010 bis km 2,015, von der B 167 bis Ortseingang 
Niederjesar an das Bauunternehmen RASK Brandenburg GmbH, Handwerkerstraße 1, 15366 
Hoppegarten zu erteilen. 
(Beschlussvorlage 2018/KT/441; Beschluss Nr. 2018/KT/315-30) 
 
 
Der Kreistag beschloss, den Zuschlag für die Deckensanierung an der Kreisstraße K 6415 
Abs. 10 Ihlow-Reichnow an die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co.KG, Berliner Straße 7d 
in 16727 Velten zu erteilen. 
(Beschlussvorlage 2018/KT/442; Beschluss Nr. 2018/KT/316-30) 
 
 
Der Kreistag wählte die Vertrauensperson für den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht 
Frankfurt (Oder). 
(Beschlussvorlage 2018/KT/446; Beschluss Nr. 2018/KT/317-30) 
 
 
Der Kreistag bestätigte die Personen für die Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen 
Richter für das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder). 
(Beschlussvorlage 2018/KT/450; Beschluss Nr. 2018/KT/318-30) 
 
 
Der Kreistag berief Herrn Detlef Bräuning als sachkundigen Einwohner aus dem 
Bildungsausschuss ab. 
Der Kreistag berief Herrn Niels-Olaf Lüders als sachkundigen Einwohner in den 
Bildungsausschuss. 
(Antrag Nr. 2018/KT/449; Beschluss Nr. 2018/KT/319-30)  
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Der Kreistag beschloss im Nichtöffentlichen Teil die Dienstaufwandsentschädigung für die 
Beigeordneten 
(Beschlussvorlage 2018/KT/445; Beschluss Nr. 2018/KT/320-30) 
 
 
 
 
Bekanntmachungen anderer Stellen 
 
 
 
Bekanntmachung der 5. Änderungssatzung zur Verbandssatzung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
 
 

5. Änderungssatzung 
zur Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und  

Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
 
 
 
Auf der Grundlage der §§ 1f. und 10 ff. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit  
im Land Brandenburg (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBI. 1/14, [Nr. 321), der §§ 2, 4 und 
28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBI. 1/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2014 (GVBI. 1/14, [Nr. 32)), sowie § 9 der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland 
vom 14.12.2009 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 17 vom 29.12.2009 , S. 5 
sowie Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr.6 vom 29.12.2009, S. 21), zuletzt 
geändert durch 4. Änderungssatzung vom 05.12.2016 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-
Spree Nr. 18-1 vom 23.12.2016, S. 2 sowie Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland 
Nr. 6 vom 20.12.2016, S. 51) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland in ihrer Sitzung am 
16.05.2018 folgende fünfte Änderungssatzung zur Verbandssatzung beschlossen: 
 
Die Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 
Fürstenwalde und Umland vom 14.12.2009 (Amtsblatt für den Landkreis Oder-Spree Nr. 17 
vom 29.12.2009, S. 5 sowie Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland Nr.6 vom 
29.12.2009, S. 21), zuletzt geändert durch 4. Änderungssatzung vom 05.12.2016 (Amtsblatt 
für den Landkreis Nr. 18-1 vom 23.12.2016, S. 2 sowie Amtsblatt für den Landkreis 
Märkisch-Oderland Nr. 6 vom 20.12.2016, S. 51) wird wie folgt geändert: 
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Artikel 1 
Änderung des § 7 Abs. 2 der Verbandssatzung 

 
§ 7 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
(2) Jeder Vertreter des Verbandsmitgliedes in der Verbandsversammlung hat je ange- 
fangene 1.000 Einwohner eine Stimme. Für die Einwohnerzahl ist die vom Amt für Statistik 
Berlin-Brandenburg veröffentlichte fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31. Dezember des 
vorletzten Jahres (Stichtag) entscheidend. Sofern Verbandsmitglieder eine oder beide 
Aufgaben nur für einzelne Ortsteile auf den Verband übertragen haben, sind nur die 
Einwohner der jeweiligen Ortsteile maßgeblich. Für diese Ortsteile sind die vom jeweiligen 
Einwohnermeldeamt zum 31. Dezember des vorletzten Jahres gemeldeten Einwohner 
maßgeblich. Nach der vorstehenden Regelung vertreten die Verbandsmitglieder z. Z. die 
folgenden Stimmenzahlen: 
 

Berkenbrück 2 Stimmen 
Briesen 3 Stimmen 

Fürstenwalde 33 Stimmen 
Grünheide 3 Stimmen 
Langewahl 1 Stimme 
Bad Saarow 1 Stimme 

Rauen 2 Stimmen 
Spreenhagen 4 Stimmen 

Steinhöfel 5 Stimmen 
Treplin 1 Stimme 
Lebus 4 Stimmen 

Zeschdorf 2 Stimmen 
Fichtenhöhe 1 Stimme 
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